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97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

62004CJ0340 Carbotermo VORAB;

BVergG 2006 §10 Z7 litb;

1. BVergG 2006 § 10 gültig von 01.04.2012 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 10 gültig von 05.03.2010 bis 31.03.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 15/2010

3. BVergG 2006 § 10 gültig von 01.01.2008 bis 04.03.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2007

4. BVergG 2006 § 10 gültig von 01.02.2006 bis 31.12.2007

Rechtssatz

Das Erfordernis, dass die Gesellschaft ihre Tätigkeit im Wesentlichen für die Körperschaft oder die Körperschaften

verrichten muss, die ihre Anteile innehaben, soll nach der Rechtsprechung des EuGH insbesondere sicherstellen, dass

die einschlägigen Vergaberichtlinien anwendbar bleiben, wenn ein von einer oder mehreren Körperschaften

kontrolliertes Unternehmen auf dem Markt tätig ist und damit mit anderen Unternehmen in Wettbewerb treten kann

(vgl. dazu das Urteil Carbotermo und Consorzio Alisei, RNr. 60). Dass das fragliche Unternehmen seine Tätigkeit im

Wesentlichen für die Körperschaften verrichtet, die seine Anteile innehaben, lässt sich dann annehmen, wenn das

Unternehmen hauptsächlich für diese Körperschaft tätig wird und jede andere Tätigkeit rein nebensächlich ist. Um zu

beurteilen, ob dies der Fall ist, müssen alle - qualitativen wie quantitativen - Umstände des Einzelfalles berücksichtigt

werden (vgl. auch dazu das Urteil Carbotermo und Consorzio Alisei, RNr. 63f).Das Erfordernis, dass die Gesellschaft

ihre Tätigkeit im Wesentlichen für die Körperschaft oder die Körperschaften verrichten muss, die ihre Anteile

innehaben, soll nach der Rechtsprechung des EuGH insbesondere sicherstellen, dass die einschlägigen

Vergaberichtlinien anwendbar bleiben, wenn ein von einer oder mehreren Körperschaften kontrolliertes Unternehmen

auf dem Markt tätig ist und damit mit anderen Unternehmen in Wettbewerb treten kann vergleiche dazu das Urteil

Carbotermo und Consorzio Alisei, RNr. 60). Dass das fragliche Unternehmen seine Tätigkeit im Wesentlichen für die

Körperschaften verrichtet, die seine Anteile innehaben, lässt sich dann annehmen, wenn das Unternehmen

hauptsächlich für diese Körperschaft tätig wird und jede andere Tätigkeit rein nebensächlich ist. Um zu beurteilen, ob

dies der Fall ist, müssen alle - qualitativen wie quantitativen - Umstände des Einzelfalles berücksichtigt werden

vergleiche auch dazu das Urteil Carbotermo und Consorzio Alisei, RNr. 63f).
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